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hende Überstunden werden nach 
Wahl des Arbeitgebers durch Freizeit 
oder Geld ausgeglichen.“

Bei leitenden Angestellten hat das 
Bundesarbeitsgericht die Vereinbarung 
der Pauschalabgeltung aller Überstun-
den mit dem Monatsverdienst recht 
großzügig für zulässig erachtet. Zu-
mindest wenn leitenden Angestellten 
im Anstellungsvertrag eine bestimmte 
wöchentliche Arbeitszeit (zum Beispiel 
40 Stunden) vorgeschrieben wird, er-
scheint diese Diff erenzierung bedenk-
lich. Das Transparenzgebot gilt auch 
für Verträge mit Leitenden – und damit 
das schon Gesagte.

Zeit nach Vertrauen. Neben der rei-
nen Vertragsgestaltung ist die Ver-
trauensarbeitszeit eine Alternative. 
Die Befürchtung, dass ohne Kontrol-
len weniger gearbeitet werde, hat die 
Praxis widerlegt. Mangels Arbeitszeit-
erfassung kann der Arbeitnehmer ge-
leistete Mehrarbeit nicht nachwei-
sen und auch bei seinem Ausschei-
den keine Überstundenvergütung
einklagen.

Ganz nebenbei wird auf diese Weise 
auch dem Betriebsrat ein wichtiges 
Druckmittel aus der Hand genommen.  
Mit der Genehmigung von Vertrau-
ensarbeitszeit verliert der Betriebsrat 
sein Mitbestimmungsrecht bei Über-
stunden. Der Arbeitnehmer entschei-
det bei Vertrauensarbeitszeit näm-
lich allein, wann er seine Arbeitszeit
erbringt. DVZ 26.8.2010 (gm)

Wem die Überstunde schlägt
Pauschale Abgeltungsklauseln für Mehrarbeit sind riskant / Vertrauensarbeitszeit als Alternative

Von Bernd Weller

Überstunden sind für Unternehmen 
ein geeignetes Mittel, um Arbeitsspit-
zen fl exibel abzuarbeiten. Wer dabei 
die richtigen Kniff e kennt, kommt um 
das Vergüten der Mehrarbeit herum.

Überstunden sind Arbeitszeiten, 
die Arbeitnehmer über die einzel- 
oder tarifvertraglich geschuldete Ar-
beitszeit hinaus leisten. Ob Unter-
nehmen diese auch vergüten müssen, 
ist im Gegensatz zu früheren Rege-
lungen unabhängig davon, ob er die 
im Arbeitszeitgesetz (ArbZG) defi -
nierten Höchstarbeitszeiten über-
schreitet. Ob Überstunden zu ver-
güten sind, hängt davon ab, ob der 
Arbeitgeber die Überstunden ange-
ordnet oder geduldet hat, und was 
einzel- oder tarifvertraglich zur Ver-
gütungspfl icht  geregelt ist.

Wenn (insbesondere tarifvertrag-
lich) kein Überstundenzuschlag ver-
einbart wurde, sind Überstunden mit 
dem regulären Stundensatz zu ver-
güten. Das kann für den Arbeitge-
ber schnell teuer werden. Arbeitgeber 
versuchen daher oft, die Vergütungs-
pfl icht vertraglich auszuschließen 
(„Mit dieser Vergütung sind alle Über-
stunden abgegolten“).

Transparenzgebot gilt. Diese Klau-
sel kann beim Arbeitgeber jedoch trü-
gerische Hoff nungen wecken. Meist 
kommt das böse Erwachen, wenn ein 
Arbeitsverhältnis beendet werden soll. 
Noch vor wenigen Jahren wurden pau-
schale Abgeltungsklauseln für unbe-
denklich gehalten; 
allenfalls in Aus-
nahmefällen wurde 
deren Anwendung 
wegen Sittenwid-
rigkeit für unzuläs-
sig erklärt. In den vergangenen Jahren 
nehmen die Arbeitsgerichte an, dass 
pauschale Abgeltungsklauseln unzu-
lässig und unwirksam sind, weil sie 
gegen das Transparenzgebot versto-
ßen. Der Arbeitnehmer wisse bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrages nicht, wie 
viele Stunden er für sein Monatsent-
gelt arbeiten müsse.

Eine solche Abgeltungsklausel ist 
demnach nur dann wirksam, wenn der 
Arbeitnehmer erkennen lässt, wie viel 
er für sein Arbeitsentgelt – im schlimm-
sten Fall – zu leisten verpfl ichtet ist. Im 
Arbeitsvertrag muss also eine Höchst-
grenze bestimmt werden, welche 
Höchstzahl von Überstunden mit dem 
Grundgehalt abgegolten sind.

Das wirft die Frage nach der allge-
mein zulässigen Höchstgrenze auf: 
Wie viele Überstunden dürfen mit 
dem Grundgehalt abgegolten wer-

den? Die Antwort 
ist für jeden Ein-
zelfall abhängig 
von der Höhe des 
Grundgehalts (im 
Vergleich zum Ta-

rifl ohn). Liegt das Grundgehalt deut-
lich unter Tarifniveau, halten dies viele 
Gerichte für unzulässig. Die Anzahl 
der abgegoltenen Überstunden sollte 
nicht mehr als 10 bis 25 Prozent der 
geschuldeten Arbeitszeit betragen. 
Außerdem sollte sich bei einer Ad-
dition von regulärer Arbeitszeit und 
Überstunden kein Verstoß gegen die 

Höchstarbeitszeiten nach dem ArbZG 
ergeben. Je Kalenderwoche dürfen 
sich dann also nicht mehr als 48 Ar-
beitsstunden ergeben und nicht mehr 
als 10 Stunden je Arbeitstag. Jeder Ar-
beitgeber muss für sich entscheiden, 
ob er die allumfassende Pauschalab-
geltung mit dem Risiko einer bösen 
Überraschung oder lieber die rechts-
sicherere Vertragsgestaltung wählt, 
die für die Abgeltung von Überstun-
den Höchstgrenzen vorsieht.

Ausgleich mit Freizeit. Aus Anwalts-
sicht ist die folgende Klausel zu emp-
fehlen. Sie gibt dem Arbeitgeber zu-
dem die Flexibilität, erbrachte und 
vergütungspfl ichtige Überstunden 
mit Freizeit statt fi nanziell abgelten 
zu können.

„Der Mitarbeiter ist verpfl ichtet, 
sofern betriebliche Belange dies er-
fordern, maximal (...) Überstunden 
(einschließlich Samstags-, Sonn- 
und Feiertagsarbeit) im Monat zu lei-
sten. Diese Mehrarbeit ist mit der in 
§ (...) bestimmten Vergütung abge-
golten. Etwaige darüber hinausge-

Wenn es mal wieder länger geworden ist, gleichen Arbeitgeber angefallene 
Überstunden lieber mit Freizeit als mit Geld aus.
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Arbeitszeit plus Überstun-
den dürfen Höchstarbeits-
zeiten nicht überschreiten

Bernd Weller, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Partner bei Heuking Kühn Lüer 
Wojtek, Frankfurt am Main.
Kontakt über grimm@dvz.deFo
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Zwei Abschlüsse
in einem Gang

Studium Am 1. Oktober startet die 
Fachhochschule Ludwigshafen ih-
ren neuen dualen Bachelor-Studien-
gang Logistik. „Dual“ bedeutet zwei-
erlei: Die Studenten sind parallel bei 
einer Firma – eventuell auch als Aus-
zubildende – angestellt und sie er-
werben nach sechs Semestern zwei 
Abschlüsse: den Kaufmannsgehilfen-
brief sowie den Bachelor. Als Voraus-
setzung gilt deshalb ein Vertrag zwi-
schen dem künftigen Studenten und 
seinem Arbeitgeber. DVZ 26.8.2010 (gm)

 www.fh-lu.de/dual-logistik

Online-Stempeln 
im Logistiklager

Zeiterfassung Die Softwareentwick-
ler von AJE TimeControl haben ein 
System entwickelt, mit dessen Hilfe 
Mitarbeiter im Logistiklager ihre Ar-
beitszeit mobil erfassen können. Als 
Vorteil nennt AJE, dass längere Wege 
zur Stechuhr sowie Dokumentations-
aufwand auf Papier entfallen. Die Da-
ten stehen dem übergeordneten System 
sofort zur Verfügung. Bedient wird die 
Software von mobilen digitalen End-
geräten aus, auf denen der Internet Ex-
plorer installiert ist. DVZ 26.8.2010 (gm)

 www.aje.de

Dunkel, Vögele & Associates
Personalberatung für Transport und Logistik

www.transportjobs.dewww.dunkelvoegele.de

go dual. go ba.
Qualifizierung und strategische Personalentwicklung, die
den Marktanforderungen entspricht. Mittelstandsgeeignet!

bad-hersfeld@ba-nordhessen.de • Tel.: +49 (0)6621/409 134     

     Bachelor of Arts

   Logistik
  • Distributions- & Handelslogistik
• Kontraktlogistik

www.ba-nordhessen.de/logistik
aus erster hand. theorie und praxis.

Dt. Int. Logistikunternehmen

sucht Mitarbeiter/ in
für Sao Paulo/ Brasilien zum Aufbau einer NL, Büro vorhanden

Zuschriften unter Chifre 3551

Für die DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG 
fahren 130 Schiffe im Massen- und Schwerguttransport auf allen west-, 
mittel- und südosteuropäischen Wasserstraßen. Damit gehört die DTG zu  
den führenden Unternehmen der Binnenschifffahrt in Europa.

Wir suchen für unsere Niederlassung in Hamburg zum nächstmöglichen Termin 
eine/n

Disponenten (m/w)
Ihre Aufgaben:
-  Disposition/Akquisition und Abfertigung von Transporten 
 mit Binnenschiffen auf den Binnenwasserstraßen in Europa
-  Erstellen der Transportdokumente, Begleitpapiere und Abrechnung
-  Kundenberatung und Ausarbeitung von Offerten

Ihr Profil:
-  abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann für Spedition und  
 Logistikdienstleistungen oder entsprechende mehrjährige Berufserfahrung  
 mit Kenntnissen aus dem Bereich der Binnenschiffsdisposition
-  Offene, flexible Persönlichkeit mit guten kommunikativen Fähigkeiten 
 und sicherem Auftreten
-  Versierter Umgang mit den gängigen Office-Anwendungen

Wenn Sie Interesse an einem anspruchsvollen, vielseitigen Arbeitsplatz mit  
Zukunftspotenzial haben, dann senden Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung an:

DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt eG
Oberhafenstraße 1 · 20097 Hamburg

Toll Global Forwarding (TGF) ist die weltweit tätige Speditionssparte des Logistikkonzerns Toll Group.  
Die Deutschland Organisation mit der Zentrale in Düsseldorf sucht eine/n 

Finanzchef / in 
Sie sind mit einem kleinen Team verantwortlich für die finanzielle Führung und das betriebliche Controlling des 
Unternehmens. Die Finanz- und Betriebsbuchhaltung, Monats- und Jahresabschluss, Reports mit finanziellen 
und betrieblichen Kennzahlen gehören ebenso zu den Aufgaben, wie das Cash-Management und die weltweite 
Verrechnung konzerninterner Leistungen.  Steuerliche Fragen und die Verantwortung für das Management der 
outgesourcten IT–Dienstleistungen runden das Pflichtenheft ab. Sie sind Mitglied im Team der Finanzverantwort-
lichen in der Region Europe and Middle East (EME) und sind sowohl an der Konsolidierung der Resultate als auch 
an der Entwicklung dieses wichtigen Bereichs unter Leitung des Regional Finance Directors beteiligt.

Sie haben die notwendige Grund- und Weiterbildung absolviert und verfügen über mehrjährige Berufserfahrung 
in vergleichbarer Position. Sie sind Abschlusssicher in US-GAAP und IFRS. Gute Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift sind notwendig. Zusätzlich zu den fachlichen Voraussetzungen bringen sie ausgezeichnete soziale Kom-
petenzen mit, vor allem Belastbarkeit, Kommunikations- und Umsetzungsstärke sowie Flexibilität und Offenheit 
runden Ihr Profil ab. 

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Aufgabe in einem internationalen, wachsenden Unternehmen. In Ihrer 
Funktion als Finanzchef/in Deutschland arbeiten Sie zudem prägend in der Entwicklung der Landesorganisation 
und der finanziellen Führung der Region EME mit. Toll Global Forwarding bietet attraktive Anstellungsbedingungen 
und weltweite Entwicklungsperspektiven. 

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an den heutige Stelleninhaber Josef Dietz, Tel 0211-171 49 15 oder schrei-
ben Sie eine E-Mail an josef.dietz@tollgroup.com. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese bitte an Herrn J. Dietz via E-Mail (max. 2 MB) oder an 

TOLL Global Forwarding (Germany) GmbH
Franz-Rennefeld-Weg 2-4 · 40472 Düsseldorf

www.tollglobalforwarding.com.

www.malteser-helfen.de

Jahrhundertflut in Pakistan

20 Millionen Flutopfer brauchen
jetzt Ihre Hilfe

Die Überlebenden brauchen saube-
res Trinkwasser, Medikamente und
Lebensmittel. Retten Sie Leben.
Spenden Sie jetzt.

Konto ADH e.V. 
Spendenkonto Nr. 10 20 30
BLZ 370 205 00 (BfS, Köln)
Stichwort: Flut Pakistan
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Die Malteser sind Mitglied von:

Jahrhundertflut in Pakistan
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